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Städteverband Schleswig-Holstein – Reventlouallee 6 – 24105 Kiel 

  

Damen und Herren 
(Ober-)Bürgermeisterinnen und 
(Ober-)Bürgermeister 
 
der Mitgliedskörperschaften  
im Städteverband Schleswig-Holstein 
 

Tel. 0431 - 57 00 50 30 

Fax: 0431 - 57 00 50 35 

E-Mail: info@staedteverband-sh.de 

Internet: www.staedteverband-sh.de 

Per E-Mail  

Unser Zeichen: 33.40.50 zi-ra 

(bei Antwort bitte angeben) 
Datum: 12. September 2023 

Aktuelle Informationen zur Lage im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und dem 

aktuellen Fluchtgeschehen 

 

 

➢ Verkürzung der Vorlauffrist für die Verteilung von Geflüchteten und Aufbau neuer 

Erstaufnahmeeinrichtungen  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aktuell erreichen die Geschäftsstelle Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten zu 
verdoppelten Zuweisungszahlen des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge für die 
Kalenderwochen 40 ff. Hintergrund ist ein Videokonferenzgespräch der Ministerin Touré mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus den Kreisen und kreisfreien Städten vom 07. September 
2023, in dem die Ministerin die Überlastung der Aufnahmekapazitäten der Erstaufnahmeein-
richtungen, die erhöhten Zugangszahlen an Asylsuchenden und Flüchtlingen und die aus Lan-
dessicht erforderliche Verkürzung der Ankündigungsfrist für Zuweisungen auf 3 Wochen mit-
teilte. 
 
Das Landesamt hat offensichtlich sofort am Freitag, 08.09.2023, entsprechende Zuweisungs-
entscheidungen getroffen, ohne dass die Kommunalen Landesverbände dazu in einen direk-
ten Austausch mit dem Ministerium und dem Landesamt treten konnten und Details verabre-
den konnten. In einem Schreiben an die Landräte und Oberbürgermeister vom heutigen Tag 
(Anlage 1) hat die Ministerin den aktuellen Sachstand erläutert. 
 
Die Kommunalen Landesverbände haben mit der als Anlage 2 beigefügten Presseerklärung 
reagiert.  
 
 
 

Niederschrift z. 21.09.23
Anlage 5

mailto:info@staedteverband-sh.de
http://www.staedteverband-sh.de/


 Seite - 2 - 

Wir haben auch bereits gegenüber dem Ministerium deutlich gemacht, dass  
 

▪ eine Rückkehr zu den bisherigen Vorlaufzeiten angesichts steigender Zahlen dringend 
erforderlich ist, 

▪ keine Weiterleitung von Geflüchteten ohne Bleibeperspektive erfolgt, 
▪ verlässliche Prognose der Zuwanderung in den kommenden Monaten erstellt werden 

muss um Planungssicherheit zu gewinnen, 
▪ die Aufnahmeeinrichtungen und -kapazitäten des Landes deutlich um weitere Plätze 

erweitert werden müssen. 
 
Unverständlich ist auch, dass die Richtlinie für die Schaffung temporärer kommunaler Gemein-
schaftsunterkünfte immer noch nicht veröffentlicht ist. Diese Richtlinie ist immer noch im Ab-
stimmungsverfahren. Vereinbart war am 29.März 2023, dass diese zügig auf den Weg ge-
bracht wird. 
 
Positive Signale gibt es in Bezug auf die Herrichtungsrichtlinie. Hier ist dem Vernehmen nach 
davon auszugehen, dass weitere Haushaltsmittel bereitgestellt werden, die den bestehenden 
Antragsüberhang ebenso berücksichtigen wie neue Herrichtungsmaßnahme und die künftigen 
Investitionskosten der temporären kommunalen Gemeinschaftsunterkünfte erfassen. Sobald 
hierzu belastbare Informationen vorliegen, werden wir sie informieren.  
 
Den aktuellen Zuwanderungsbericht können Sie unter  
 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/LAZUF/Aktuel-
les/Zuwanderungsbericht-neu/Zuwanderungsbericht-neu_node.html 
 
aufrufen. 
 
 
Wir werden Sie über den Fortgang fortlaufend informieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Marc Ziertmann 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
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Pressemitteilung der kommunalen Landesverbände 
 

Flüchtlinge: Kommunen kritisieren kürzere  
Zuweisungsfrist 

 

Kiel, 12. September 2023 
 
„Die Verkürzung der Zuweisungsfrist für die Verteilung von Flüchtlin-
gen auf die Kommunen von vier auf drei Wochen bedeutet eine zu-
sätzliche Belastung für die Kommunen. Das ist ein Signal in die fal-
sche Richtung“, kritisierten die Geschäftsführer der Kommunalen 
Landesverbände, Jörg Bülow (Gemeindetag), Marc Ziertmann 
(Städteverband) und Dr. Sönke Schulz (Landkreistag) am 12. Sep-
tember in Kiel die jüngste Entscheidung des Landes. 
 
Die sehr kurzfristige Entscheidung sei vermeidbar gewesen. Bereits 
im Jahr 2022 hätten die Kommunen auf die zu knappe Planung bei 
den Landesunterkünften hingewiesen. Es sei die alleinige Entschei-
dung der Regierung gewesen, auf einen massiven Ausbau der Un-
terkünfte wie im Jahr 2015 zu verzichten, so die Vertreter der kom-
munalen Landesverbände weiter. 
 
„Angesichts weiter steigender Zahlen sind nun die Öffnung neuer 
Landesunterkünfte und die massive Aufstockung der Plätze drin-
gend notwendig. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass Personen 
ohne Bleibeperspektive um Asyl nachsuchen, die aber gar nicht erst 
auf die Kommunen verteilt, sondern in den Erstaufnahmeeinrichtun-
gen verbleiben sollen. Die Kommunen brauchen mehr Entlastung 
statt weniger“. Daher sei die Ankündigung einer neuen Einrichtung 
des Landes richtig, reiche aber voraussichtlich nicht aus, sagten 
Jörg Bülow, Marc Ziertmann und Dr. Sönke Schulz abschließend. 
 
Land und Kommunen hatten sich im November 2022 darauf geeinigt, 
die Frist von der Ankündigung bis zur Verteilung von Flüchtlingen auf 
die Kommunen auf 4 Wochen zu verlängern, nachdem es im Som-
mer 2022 teils zu Zuweisungen innerhalb von wenigen Tagen ge-
kommen ist. Die Kommunen brauchen aber ausreichend zeitlichen 
Vorlauf, um angesichts der sehr knappen Kapazitäten geeigneten 
Wohnraum herzurichten. Per Erlass wurde die Frist von 4 Wochen 
bis Ende des Jahre 2023 festgeschrieben. Dem entgegen wurde nun 
am 8. September die Frist auf 3 Wochen verkürzt, ohne dass sich 
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die Kommunen darauf vorbereiten konnten. Dadurch entsteht zu-
sätzlicher Druck auf die Kommunen, u.a. durch weniger Vorberei-
tungszeit und eine Verdoppelung der Zuweisung für Anfang Oktober. 
Es bestehe die Gefahr, so die Akzeptanz in den Kommunen, bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vor Ort zu vermindern. 
 
verantwortlich: 
Jörg Bülow (SHGT), Marc Ziertmann (STV SH), Dr. Sönke Schulz (SH LKT) 

 


